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B Ü R G E R B E G E H R E N 

Intelligente Energieversorgung für Freilassings Bürger 

Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Artikel 18a der Bay. Gemeindeordnung die Durchführung eines Bürgerentscheides zu folgender Frage: 

Soll das sog. Biomasse-Heizkraftwerk tatsächlich gebaut werden? 

Begründung: 

Trotz der Vorgabe aus einer Bürgerversammlung hat der Stadtrat 14.12.2009 die „Umsetzung des Projekts Biomasse-Heizkraftwerk Freilassing allein 

oder gemeinsam mit einem geeigneten Partner“ beschlossen. Die Baukosten werden voraussichtlich 13 Millionen Euro betragen. In diesem „Biomasse-
Heizkraftwerk“ soll neben Hackschnitzel auch Erdöl verwendet werden. Bereits in der Stadtrats-Sitzung vom 17.11.2008 wurde festgestellt, dass die 

Auswirkungen der energetischen Gebäudesanierungen nicht berücksichtig sind. Ein gesicherter, wirtschaftlicher Betrieb der Anlage wurde nicht 
nachgewiesen, obwohl dies im Beschluss vom 17.11.2008 gefordert wurde. Das Projekt verpflichtet die Abnehmer der Wärme die anfallenden Kosten zu 

tragen. Gleichzeitig ist nicht sichergestellt, dass die Einspeisevergütung für die Stromerzeugung diesen Abnehmern zufließt. Der Arbeitskreis 
„Intelligente Energieversorgung für Freilassings Bürger“ stellt fest, dass in eine Technik investiert werden soll, die weder aus ökologischer noch aus 

ökonomischer Sicht zu rechtfertigen ist. 

Als Vertreter gemäß Art. 18a Abs. 4 BayGO werden benannt: 

Vertreter Stellvertreter 
1. Wolfgang Wagner, Freilassing zu 1. Franz Blender, Freilassing 

2. Bert Enzinger, Freilassing zu 2. Bettina Oestreich, Freilassing 
3. Matthias Kreuzeder, Freilassing zu 3. Rudolf Unterrainer, Freilassing 

Die Vertreter werden ermächtigt, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Änderungen vorzunehmen, soweit diese nicht den Kern des 
Antrags berühren, sowie das Bürgerbegehren bis zu diesem Zeitpunkt gemeinschaftlich zurückzunehmen, in dem das Bürgerbegehren zugelassen und 

der Termin des mit Bürgerbegehren beantragten Bürgerentscheids wirksam bekannt gegeben worden ist. Sollten Teile des Begehrens unzulässig sein 
oder sich erledigen, so gilt meine Unterschrift weiterhin für die verbleibenden Teile. 

 

Die Unterschriftenliste befindet sich auf der Rückseite. 
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Fortsetzungsseite zu:  Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Artikel 18a der Bay. Gemeindeordnung die Durchführung eines Bürgerentscheides zu folgender 

Frage: Soll das sog. Biomasse-Heizkraftwerk tatsächlich gebaut werden? Die Begründung hierzu befindet sich auf der ersten Seite. 

Nr. Name Vorname Straße Ort Geburtsdatum 
(freiwillig) 

Datum, 
Unterschrift 

Vermerk der 
Behörde 

1    83395 
Freilassing 

   

2    83395 
Freilassing 

   

3    83395 
Freilassing 

   

4    83395 
Freilassing 

   

5    83395 
Freilassing 

   

6    83395 
Freilassing 

   

7    83395 
Freilassing 

   

8    83395 
Freilassing 

   

9    83395 
Freilassing 

   

10    83395 
Freilassing 

   

 
V.i.S.d.P. Bert Enzinger, Gewerbegasse 6a, 83395 Freilassing 


